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Der Versicherungsschutz 
 
 
1. Versicherungsschutz für Vermö-

gensschäden, mitversicherte Sach-
schäden, Persönliche Haftpflicht 
von Geschäftsführern und sonsti-
gen Organen des Versicherungsneh-
mers, Juristische Personen 

 
1.1 Versicherungsschutz für Vermö-

gensschäden 
 
1.1.1 Der Versicherer gewährt dem Versiche-

rungsnehmer Versicherungsschutz (De-
ckung) für den Fall, dass er wegen eines 
bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit - 
von ihm selbst oder einer Person, für die 
er einzutreten hat - begangenen Ver-
stoßes von einem anderen 

 
aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen 
 
für einen Vermögensschaden verant-
wortlich gemacht wird. 

 
1.1.2 Vermögensschäden sind solche Schä-

den, die weder Personenschäden (Tö-
tung, Verletzung des Körpers oder 
Schädigung der Gesundheit von Men-
schen) noch Sachschäden (Beschädi-
gung, Verderben, Vernichtung oder Ab-
handenkommen von Sachen) sind, noch 
sich aus solchen - von dem Versiche-
rungsnehmer oder einer Person, für die 
er einzutreten hat, verursachten - Schä-
den herleiten. Als Sachen gelten insbe-
sondere auch Geld und geldwerte Zei-
chen. 

 
1.2 Mitversicherte Sachschäden 
 
1.2.1 Mitversichert sind Ansprüche wegen 

unmittelbarer oder mittelbarer Sach-
schäden 
 
a) an Akten und anderen für die Sach-

behandlung in Betracht kommen-
den Schriftstücken; 

 
b) an sonstigen beweglichen Sachen, 

die das Objekt der versicherten Be-
tätigung des Versicherungsneh-
mers bilden, soweit sie nicht aus 
Anlass technischer Berufsausübung 
oder der Verwaltung von Grundstü-
cken oder der Führung wirtschaftli-
cher Betriebe entstehen. 

 
1.2.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

wegen Sachschäden, die entstehen 
durch Abhandenkommen von Geld, 
geldwerten Zeichen, Wertsachen, Inha-
berpapieren und in blanco indossierten 
Orderpapieren; das Abhandenkommen 

von Wechseln fällt nicht unter diese 
Ausschlussbestimmung. 

 
1.3 Persönliche Haftpflicht von Ge-

schäftsführern und sonstigen Orga-
nen des Versicherungsnehmers 

 
1.3.1 Handelt es sich bei dem Versicherungs-

nehmer um eine Kapitalgesellschaft, so 
besteht im Rahmen und Umfang des 
vereinbarten Vertrages Versicherungs-
schutz auch für Haftpflichtansprüche 
Dritter, die unmittelbar gegen Ge-
schäftsführer oder sonstige Organe des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden, soweit diese in Ausübung der 
versicherten Tätigkeit sowie namens 
und im Auftrage der Gesellschaft gehan-
delt haben. 

 
1.3.2 Liegt einer Inanspruchnahme der Ge-

sellschaft sowie des Geschäftsführers 
bzw. der Organe das gleiche behauptete 
Berufsversehen zugrunde, so liegt ein 
einheitlicher Schadenfall vor. 

 
1.4 Juristische Personen 

 
Falls eine juristische Person für sich 
selbst Versicherung nimmt, so besteht 
der Versicherungsschutz hinsichtlich der 
ihren Organen und Angestellten zur Last 
fallenden Verstöße, soweit sie diese ge-
setzlich zu vertreten hat, und zwar mit 
der Maßgabe, dass in der Person des 
Verstoßenden gegebene subjektive Um-
stände, durch welche der Versiche-
rungsschutz beeinflusst wird (vgl. z.B. 
Ziffer 4, 5 und/oder 6), als bei der Versi-
cherungsnehmerin selbst vorliegend 
gelten. 

 
 
2. Vorwärts- und Rückwärtsversiche-

rung, Übernahme der Nachhaftung 
des Vorversicherers, Haftung durch 
Unterlassen, Nachhaftung 

 
2.1 Vorwärtsversicherung 
 

Die Vorwärtsversicherung umfasst die 
Folgen aller vom Beginn des Versiche-
rungsschutzes (Ziffer 3.1) bis zum Ablauf 
des Vertrages vorkommenden Verstöße. 
 

2.2 Rückwärtsversicherung 
 
2.2.1 Die Rückwärtsversicherung bietet De-

ckung gegen in der Vergangenheit vor-
gekommene Verstöße, welche dem Ver-
sicherungsnehmer oder versicherten 
Personen oder seinen Sozien (Ziffer 12) 
bis zum Abschluss der Rückwärtsversi-
cherung nicht bekannt geworden sind. 
Bei Antragstellung ist die zu versi-
chernde Zeit nach Beginn und Ablauf zu 
bezeichnen. 



 
 
 
 

 
2.2.2 Als bekannter Verstoß gilt ein Vor-

kommnis, wenn es vom Versicherungs-
nehmer, mitversicherten Personen oder 
seinen Sozien, als - wenn auch nur mög-
licherweise - objektiv fehlsam erkannt 
oder ihm, wenn auch nur bedingt, als 
fehlsam bezeichnet worden ist, auch 
wenn Schadenersatzansprüche weder 
erhoben noch angedroht noch befürch-
tet worden sind. 

 
2.3 Übernahme der Nachhaftung des 

Vorversicherers 
 
2.3.1 Versicherungsschutz besteht auch für 

Verstöße, die einen unmittelbar voran-
gehenden Versicherungsvertrag betref-
fen und die bis zu fünf Jahren nach Ab-
lauf des Nachhaftungsschutzes dieses 
Vorversicherungsvertrages entdeckt und 
gemeldet werden. Dieser Versicherungs-
schutz richtet sich nach den Konditionen 
des Vorversicherungsvertrages, soweit 
diese nicht den Versicherungsschutz 
dieses laufenden Vertrages bezüglich 
Umfang und Höhe überschreiten. 

 
2.3.2 Die Versicherungssumme für die Über-

nahme der Nachhaftung beträgt jedoch - 
soweit nicht anders vereinbart - maxi-
mal 1 Mio. EUR. Voraussetzung des Ver-
sicherungsschutzes ist eine endgültige 
Ablehnung des Vorversicherers allein 
aufgrund des Ablaufs der Schadenmel-
defrist der Nachhaftungsklausel. 

 
2.3.3 Diese Übergangsregelung gilt nicht für 

Vorverträge auf Claims-made-Basis so-
wie für Verstöße, die zum Zeitpunkt des 
Versichererwechsels im Sinne von Ziffer 
2.2.2 bekannt sind. 

 
2.4 Haftung durch Unterlassen 
 

Wird ein Schaden durch fahrlässige Un-
terlassung verursacht, gilt im Zweifel 
der Verstoß als an dem Tag begangen, 
an welchem die versäumte Handlung 
spätestens hätte vorgenommen werden 
müssen, um den Eintritt des Schadens 
abzuwenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Nachhaftung 
 

Der Versicherungsschutz umfasst die 
Folgen aller während der Versicherungs-
dauer begangenen Verstöße, die dem 

Versicherer nicht später als fünf Jahre 
nach Beendigung des Versicherungsver-
trages gemeldet werden. 
 
 

3. Beginn des Versicherungsschutzes, 
Umfang des Versicherungsschut-
zes, Leistungseinschränkungen, 
geografischer Geltungsbereich 

 
3.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
 
3.1.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu 

dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungs-
nehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 8 
zahlt. 

 
3.1.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ers-

ten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
3.1.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den 

ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Der Versicherer 
kann nicht zurücktreten, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten hat. 

 
3.1.4 Ist der erste oder einmalige Beitrag bei 

Eintritt des Versicherungsfalls nicht ge-
zahlt, ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung gegenüber dem Versicherungsneh-
mer verpflichtet, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer hat die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten. Der Versicherer ist 
nur leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 
3.1.5 Wird der erste Beitrag erst nach dem als 

Beginn der Versicherung festgesetzten 
Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber 
ohne Verzug bezahlt, beginnt der Versi-
cherungsschutz mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt. 

 
 
 
 
 
3.2 Umfang des Versicherungsschutzes 

 
Der Versicherungsschutz umfasst so-
wohl die Abwehr unbegründeter als 
auch die Befriedigung begründeter 



 
 
 
 

Schadenersatzansprüche und die Frei-
stellung des Versicherungsnehmers von 
berechtigten Schadenersatzverpflichtun-
gen. 

 
3.3 Leistungseinschränkungen 
 
3.3.1 Jahreshöchstleistung, Serienscha-

den 
 
Die Versicherungssumme stellt den 
Höchstbetrag der dem Versicherer - ab-
gesehen vom Kostenpunkt (siehe Ziffer 
3.3.4) - in jedem einzelnen Schadenfall 
obliegenden Leistung dar. Sie steht pro 
Versicherungsjahr insgesamt höchstens 
zweimal zur Verfügung. Dabei kommt 
nur eine einmalige Leistung der Versi-
cherungssumme in Frage, 
 
a) gegenüber mehreren entschädi-

gungspflichtigen Personen, auf wel-
che sich der Versicherungsschutz 
erstreckt; 

 
b) bezüglich eines aus mehreren Ver-

stößen fließenden einheitlichen 
Schadens; 

 
c) bezüglich sämtlicher Folgen eines 

Verstoßes. Dabei gilt mehrfaches, 
auf gleicher oder gleichartiger Feh-
lerquelle beruhendes Tun oder Un-
terlassen als einheitlicher Verstoß, 
wenn die betreffenden Angelegen-
heiten miteinander in rechtlichem 
oder wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen. 

 
3.3.2 Selbstbeteiligung 

 
Eine Selbstbeteiligung oder eine An-
rechnung vereinnahmter Gebühren oder 
Honorare des Versicherungsnehmers im 
Schadenfall kommt nur dann zur An-
wendung, wenn dies ausdrücklich ver-
einbart worden ist. 
 

3.3.3 Sicherheitsleistung 
 
An einer Sicherheitsleistung oder Hin-
terlegung, die zur Abwendung der 
zwangsweisen Beitreibung der Haft-
pflichtsumme zu leisten ist, beteiligt sich 
der Versicherer in demselben Umfang 
wie an der Ersatzleistung. 
 
 
 
 
 

3.3.4 Prozesskosten 
 

Die Kosten eines gegen den Versiche-
rungsnehmer anhängig gewordenen, 
einen gedeckten Haftpflichtanspruch be-

treffenden Haftpflichtprozesses sowie 
einer wegen eines solchen Anspruchs 
mit Zustimmung des Versicherers vom 
Versicherungsnehmer betriebenen ne-
gativen Feststellungsklage oder Neben-
intervention gehen voll zu Lasten des 
Versicherers. Es gilt dabei aber Folgen-
des: 
 
(1) Übersteigt der Haftpflichtanspruch 
die Versicherungssumme, trägt der Ver-
sicherer die Gebühren und Pauschsätze 
nur nach der der Versicherungssumme 
entsprechenden Wertklasse. Bei den 
nicht durch Pauschsätze abzugeltenden 
Auslagen tritt eine verhältnismäßige 
Verteilung auf Versicherer und Versiche-
rungsnehmer ein. 
 
(2) Sofern ein fester Selbstbehalt pro 
Schadenfall vereinbart wurde, hat der 
Versicherungsnehmer vorweg die Kos-
ten nach dem Streitwert des Selbstbe-
halts allein zu tragen, die Mehrkosten 
bezüglich des übersteigenden Betrages 
(bis zum Streitwert des Selbstbehalts 
zuzüglich Versicherungssumme) trägt 
der Versicherer. Bezüglich der nicht 
durch Pauschsätze abzugeltenden Aus-
lagen findet die Bestimmung zu (1) Satz 
2 Anwendung. 
 

3.3.5 Abandon 
 

Falls die vom Versicherer verlangte Erle-
digung eines Haftpflichtanspruchs durch 
Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich an dem Widerstand des Versiche-
rungsnehmers scheitert, oder falls der 
Versicherer seinen vertragsgemäßen 
Anteil zur Befriedigung des Geschädig-
ten zur Verfügung stellt, hat der Versi-
cherer für den von der Weigerung bzw. 
der Verfügungstellung an entstehenden 
Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen. 

 
3.4 Geografischer Geltungsbereich 
 
3.4.1 Versicherungsschutz besteht für Berufs-

tätigkeiten in Europa sowie für die Ver-
letzung und Nichtbeachtung europäi-
schen Rechtes, sofern Haftpflichtansprü-
che hieraus vor europäischen Gerichten 
geltend gemacht werden. 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 Dabei gilt für Schadenfälle mit Aus-
landsbezug Folgendes: 
 
(1) Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich nicht auf Ansprüche aus Tätigkei-



 
 
 
 

ten, die durch ausländische Repräsen-
tanten, ausländische Niederlassungen 
(auch Hauptsitz), ausländische Zweig-
stellen oder über durch Kooperations-
vereinbarungen verbundene ausländi-
sche Firmen im Ausland ausgeübt wer-
den. 
 
(2) Sofern Haftpflichtansprüche vor aus-
ländischen Gerichten geltend gemacht 
werden, werden abweichend von Ziffer 
3.2 die Aufwendungen des Versicherers 
für Kosten als Leistungen auf die Versi-
cherungssumme angerechnet. Kosten 
sind Anwalts-, Sachverständigen-, Zeu-
gen- oder Gerichtskosten, Aufwendun-
gen zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens bei oder nach Eintritt des 
Versicherungsfalls sowie Schadenregu-
lierungskosten, auch Reisekosten, die 
dem Versicherer nicht selbst entstehen; 
dies gilt auch dann, wenn diese Kosten 
auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind. 
 
(3) Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen bleiben Ansprüche auf Ent-
schädigungen mit Strafcharakter, insbe-
sondere punitive oder exemplary 
damages. 
 
 

4. Ausschlüsse 
 
Der Versicherungsschutz bezieht sich 
nicht auf Haftpflichtansprüche, 
 

4.1 wegen Schäden, die in Einbußen bei 
Darlehen und Krediten bestehen, welche 
das Rechtssubjekt erleidet, bei dem der 
Versicherungsnehmer oder Versicherte 
als Beamter oder sonst angestellt ist 
oder zu dem er im Verhältnis eines Vor-
stehers oder eines Mitgliedes eines Vor-
stands-, Verwaltungs- oder Aufsichts-
kollegiums steht. Dies gilt nicht, soweit 
die Einbußen verursacht sind durch Ver-
stöße bei der Rechtsverfolgung; 

 
4.2 soweit sie aufgrund Vertrags oder be-

sonderer Zusage über den Umfang der 
gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen; 

 
4.3 aus der Überschreitung von Voranschlä-

gen und Krediten; aus der entgeltlichen 
oder unentgeltlichen Vermittlung oder 
Empfehlung von Geld-, Grundstücks- 
und anderen wirtschaftlichen Geschäf-
ten; 

 
 
4.4 wegen Schäden, welche durch Fehlbe-

träge bei der Kassenführung, durch Ver-
stöße beim Barzahlungsakt, durch Ver-
untreuung des Personals des Versicher-
ten entstehen; 

 
4.5 wegen Schäden durch wissentliches Ab-

weichen von Gesetz, Vorschrift, Anwei-
sung oder Bedingung des Machtgebers 
(Berechtigten) oder durch sonstige wis-
sentliche Pflichtverletzung. 

 
Es besteht jedoch Abwehrschutz bei 
Vorwürfen wegen wissentlicher Pflicht-
verletzung, welche strittig sind. Stellt ein 
Gericht rechtskräftig fest, dass diese 
Vorwürfe berechtigt sind, sind dem Ver-
sicherer die vorgeleisteten Prozesskos-
ten zu erstatten; 

 
4.6 von Sozien, Gesellschaftern, Mitinha-

bern und Angehörigen des Versiche-
rungsnehmers sowie von Personen, 
welche mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft leben, es sei denn - was die An-
sprüche von Angehörigen und in häusli-
cher Gemeinschaft Lebenden anbelangt 
-, dass es sich um Ansprüche eines 
Mündels gegen seinen Vormund oder 
eines Betreuten gegen seinen Betreuer 
handelt. 

 
Als Angehörige gelten: 
 
a) der Ehegatte des Versicherungs-

nehmers, der Lebenspartner im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes oder vergleichbarer Partner-
schaften nach dem Recht anderer 
Staaten, 

 
b) wer mit dem Versicherungsnehmer 

in gerader Linie oder im zweiten 
Grad der Seitenlinie verwandt oder 
verschwägert ist. 

 
Schadenersatzansprüche von juristi-
schen Personen, wenn die Mehrheit der 
Anteile, und von sonstigen Gesellschaf-
ten, wenn ein Anteil dem Versiche-
rungsnehmer oder Versicherten oder 
einem Sozius oder Angehörigen des 
Versicherungsnehmers oder Versicher-
ten gehört, sind von der Versicherung 
gleichfalls ausgeschlossen; 

 
4.7 aus der Tätigkeit des Versicherungsneh-

mers als Leiter, Vorstands-, Aufsichts- 
oder Beiratsmitglied privater Unterneh-
mungen, Vereine, Verbände und als 
Syndikus; 

 
 
 
 
 
4.8 aus bankmäßigem Betrieb und bankmä-

ßiger Tätigkeit (Scheck-, Wechsel-, Giro-, 
Depositen-, Kontokorrent-, Devisen-Ver-
kehr, Akkreditiv-Geschäfte usw.). 

 



 
 
 
 

 
 
Der Versicherungsfall 
 
 
5. Versicherungsfall, Schadenanzeige, 

weitere Behandlung des Schaden-
falls, Zahlung des Versicherers 

 
5.1 Versicherungsfall 

 
Versicherungsfall im Sinne dieses Ver-
trages ist der Verstoß, der Haftpflichtan-
sprüche gegen den Versicherungsneh-
mer zur Folge haben könnte. 

 
5.2 Schadenanzeige 
 
5.2.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versi-

cherer (Ziffer 11) unverzüglich, spätes-
tens innerhalb einer Woche, in Textform 
anzuzeigen. 

 
5.2.2 Wird ein Ermittlungsverfahren eingelei-

tet oder ein Strafbefehl oder ein Mahn-
bescheid erlassen, hat der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unver-
züglich Anzeige zu erstatten, auch wenn 
er den Versicherungsfall selbst bereits 
angezeigt hat. 

 
5.2.3 Macht der Geschädigte seinen Anspruch 

gegenüber dem Versicherungsnehmer 
geltend, ist dieser zur Anzeige innerhalb 
einer Woche nach der Erhebung des 
Anspruchs verpflichtet. 

 
5.2.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer 

ein Anspruch gerichtlich geltend ge-
macht, Prozesskostenhilfe beantragt 
oder wird ihm gerichtlich der Streit ver-
kündet, hat er außerdem unverzüglich 
Anzeige zu erstatten. Das Gleiche gilt im 
Fall eines Arrestes, einer einstweiligen 
Verfügung oder eines selbständigen Be-
weisverfahrens. 

 
5.2.5 Durch die Absendung der Anzeige wer-

den die Fristen gewahrt. Für die Erben 
des Versicherungsnehmers tritt anstelle 
der Wochenfrist jeweils eine Frist von 
einem Monat. 

 
5.3 Weitere Behandlung des Schaden-

falls 
 
5.3.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflich-

tet, unter Beachtung der Weisungen des 
Versicherers (insbesondere auch hin-
sichtlich der Auswahl des Prozessbevoll-
mächtigten) nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen und alles zu tun, was zur 
Klarstellung des Schadenfalls dient, so-
weit es für den Versicherungsnehmer 
zumutbar ist. Er hat den Versicherer bei 

der Abwehr des Schadens sowie bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu 
unterstützen, ihm ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu 
erstatten, alle Tatumstände, welche auf 
den Schadenfall Bezug haben, mitzutei-
len und alle nach Ansicht des Versiche-
rers für die Beurteilung des Schadenfalls 
erheblichen Schriftstücke einzusenden. 

 
5.3.2 Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 

Versicherungsnehmer ohne Zustim-
mung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch 
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich 
bestanden hätte. 

 
5.3.3 Den aus Anlass eines Schadenfalles er-

forderlichen Schriftwechsel hat der Ver-
sicherungsnehmer unentgeltlich zu füh-
ren. 

 
5.3.4 Kommt es zum Prozess über den Haft-

pflichtanspruch, hat der Versicherungs-
nehmer die Prozessführung dem Versi-
cherer zu überlassen, dem von dem 
Versicherer bestellten oder bezeichneten 
Anwalt Vollmacht zu erteilen und alle 
von diesem oder dem Versicherer für 
nötig erachteten Aufklärungen zu geben. 
Gegen Mahnbescheide oder Verfü-
gungen von Verwaltungsbehörden auf 
Schadenersatz hat er, ohne die Weisung 
des Versicherers abzuwarten, fristge-
mäß Widerspruch zu erheben und die 
erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergrei-
fen. 

 
5.3.5 Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, 

alle zur Beilegung oder Abwehr des An-
spruchs ihm zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versiche-
rungsnehmers abzugeben. 

 
5.3.6 Eine Streitverkündung seitens des Versi-

cherungsnehmers an den Versicherer ist 
nicht erforderlich; die Kosten einer sol-
chen werden vom Versicherer nicht er-
setzt. 

 
5.4 Zahlung des Versicherers 
 
5.4.1 Ist die Schadenersatzverpflichtung des 

Versicherungsnehmers mit bindender 
Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen. 

 
 
5.4.2 Steht fest, was der Versicherer zu leisten 

hat, sind die fälligen Beträge spätestens 
innerhalb einer Woche, die Renten an 
den Fälligkeitsterminen zu zahlen. Der 
Versicherer kann jedoch verlangen, dass 



 
 
 
 

der Versicherungsnehmer seinen Scha-
denanteil an eine vom Versicherer be-
stimmte Stelle abführt und die Quittung 
darüber dem Versicherer einsendet. Die 
einwöchige Frist läuft in diesem Fall 
vom Eingang der Quittung an. 

 
5.4.3 Bei außergerichtlicher Erledigung des 

Versicherungsfalls soll, wenn möglich, 
die schriftliche Erklärung des Anspruch-
erhebenden, dass er für seine Ansprü-
che befriedigt sei, beigebracht werden; 
der Versicherer kann Beglaubigung der 
Unterschrift des Ansprucherhebenden 
verlangen. 

 
5.4.4 Die Leistungen des Versicherers erfol-

gen in Euro (EUR). Die Verpflichtung des 
Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem 
inländischen Kreditinstitut angewiesen 
ist. 

 
 
6. Rechtsfolgen bei Verletzung von 

Obliegenheiten vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalls, Rechtsfolgen bei 
vorsätzlicher und grob fahrlässiger 
Obliegenheitsverletzung, Rechts-
folgen bei Verletzung von Oblie-
genheiten durch arglistige Täu-
schung 

 
6.1 Rechtsfolgen bei Verletzung von 

Obliegenheiten vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalls 

 
6.1.1 Verletzt der Versicherungsnehmer oder 

eine versicherte Person eine Obliegen-
heit aus diesem Vertrag, die er vor Ein-
tritt des Versicherungsfalls zu erfüllen 
hat, kann der Versicherer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats ab Kenntnis von 
der Obliegenheitsverletzung fristlos kün-
digen. 

 
6.1.2 Der Versicherer hat kein Kündigungs-

recht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Obliegenheitsverlet-
zung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte. 

 
6.2 Rechtsfolgen bei vorsätzlicher und 

grob fahrlässiger Obliegenheitsver-
letzung 

 
6.2.1 Wird eine Obliegenheit aus diesem Ver-

trag vorsätzlich verletzt, ist der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer gegen-
über von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 

 
6.2.2 Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 

Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens des Versicherungs-

nehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Weist der Versicherungsnehmer 
nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 

 
6.2.3 Der Versicherungsschutz bleibt auch be-

stehen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit arglistig verletzt hat. 

 
6.3 Rechtsfolgen bei Verletzung von 

Obliegenheiten durch arglistige 
Täuschung 
 
Hat der Versicherungsnehmer seine Ob-
liegenheiten nach Ziffer 5.3.1 dadurch 
verletzt, dass er den Versicherer über 
erhebliche Umstände arglistig täuschte 
oder zu täuschen versuchte, verliert er 
alle Ansprüche aus dem betreffenden 
Versicherungsfall. Weitergehende ge-
setzliche Rechtsfolgen solcher Täu-
schungen bleiben bestehen. 

 
 
 
Das Versicherungsverhältnis 
 
 
7. Versicherung für fremde Rechnung, 

Abtretung des Versicherungsan-
spruchs, Rückgriffsansprüche 

 
7.1 Versicherung für fremde Rechnung 
 
7.1.1 Soweit sich die Versicherung auf Haft-

pflichtansprüche gegen andere Perso-
nen als den Versicherungsnehmer selbst 
erstreckt, finden alle in dem Versiche-
rungsvertrag bezüglich des Versiche-
rungsnehmers getroffenen Bestimmun-
gen auch auf diese Personen sinnge-
mäße Anwendung. 

 
7.1.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Ver-

sicherungsvertrag steht ausschließlich 
dem Versicherungsnehmer zu; dieser 
bleibt neben dem Versicherten für die 
Erfüllung der Obliegenheiten verant-
wortlich. 

 
7.1.3 Ansprüche des Versicherungsnehmers 

selbst sowie seiner Angehörigen gegen 
versicherte Personen sind, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, von der Versiche-
rung ausgeschlossen. 

 
7.2 Abtretung des Versicherungsan-

spruchs 



 
 
 
 

 
Der Freistellungsanspruch darf vor sei-
ner endgültigen Feststellung ohne Zu-
stimmung des Versicherers weder abge-
treten noch verpfändet werden. Eine Ab-
tretung an den geschädigten Dritten ist 
zulässig. 
 

7.3 Rückgriffsansprüche 
 
7.3.1 Rückgriffsansprüche des Versicherungs-

nehmers gegen Dritte, ebenso dessen 
Ansprüche auf Kostenersatz, auf Rück-
gabe hinterlegter und auf Erstattung be-
zahlter Beträge sowie auf Abtretung 
gemäß § 255 des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) gehen in Höhe der vom 
Versicherer geleisteten Zahlung ohne 
weiteres auf diesen über. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden. 
Der Versicherer kann die Ausstellung 
einer den Forderungsübergang nach-
weisenden Urkunde verlangen. 

 
7.3.2 Rückgriff gegen Mitarbeiter des Versi-

cherungsnehmers wird nur genommen, 
wenn diese ihre Pflichten wissentlich 
verletzt haben. 

 
7.3.3 Hat der Versicherungsnehmer auf einen 

Anspruch gemäß Ziffer 7.3.1 oder ein zu 
dessen Sicherung dienendes Recht ver-
zichtet, bleibt der Versicherer nur inso-
weit verpflichtet, als der Versicherungs-
nehmer beweist, dass die Verfolgung 
des Anspruchs ergebnislos geblieben 
wäre. 

 
 
8. Beitragszahlung, Beitragsregulie-

rung, Beitragserstattung 
 
8.1 Beitragszahlung 
 
8.1.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird - 

wenn nichts anderes vereinbart ist - un-
verzüglich nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach Zugang des Versicherungs-
scheins fällig. 
 
Der in Rechnung gestellte Beitrag ent-
hält die Versicherungsteuer, die der Ver-
sicherungsnehmer in der jeweils vom 
Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten 
hat. 
 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in 
Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag 
nur die erste Rate des ersten Jahresbei-
trags. 
 

8.1.2 Die nach Beginn des Versicherungs-
schutzes (Ziffer 3.1) zahlbaren regelmä-
ßigen Folgebeiträge sind - soweit nichts 
anderes vereinbart wurde - am Monats-

ersten des jeweiligen Beitragszeitraums, 
sonstige Beiträge bei Bekanntgabe an 
den Versicherungsnehmer einschließ-
lich etwaiger öffentlicher Abgaben (z.B. 
Versicherungsteuer) zu entrichten. Wird 
der Folgebeitrag nicht rechtzeitig ge-
zahlt, gerät der Versicherungsnehmer 
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, 
dass er die verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten hat. 
 
Der Versicherer wird ihn in Textform zur 
Zahlung auffordern und eine Zahlungs-
frist von mindestens zwei Wochen set-
zen. 
 
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 
 

8.1.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ab-
lauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, ist der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer gegenüber 
von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 8.1.2 
darauf hingewiesen wurde. 

 
8.1.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ab-

lauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist kündigen, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer mit der Zahlungsauf-
forderung nach Ziffer 8.1.2 darauf hin-
gewiesen hat. 
 
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt 
der Versicherungsnehmer danach inner-
halb eines Monats den angemahnten 
Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für 
Versicherungsfälle, die zwischen dem 
Zugang der Kündigung und der Zahlung 
eingetreten sind, besteht jedoch kein 
Versicherungsschutz. 
 

8.1.5 Bei Teilzahlung des Jahresbeitrags wer-
den die noch ausstehenden Raten des 
Jahresbeitrags sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung 
einer Rate in Verzug gerät. 

 
8.1.6 Ist die Einziehung des Beitrags von 

einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung 
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem 
im Versicherungsschein angegebenen 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann 
und der Versicherungsnehmer einer be-
rechtigten Einziehung nicht wider-
spricht. 
 
(1) Konnte der fällige Beitrag ohne Ver-
schulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen wer-
den, ist die Zahlung auch dann noch 



 
 
 
 

rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in Textform abgegebenen Zah-
lungsaufforderung des Versicherers er-
folgt. 
 
(2) Kann der fällige Beitrag nicht einge-
zogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer die Einzugsermächtigung wider-
rufen hat, oder hat der Versicherungs-
nehmer aus anderen Gründen zu vertre-
ten, dass der Beitrag wiederholt nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versi-
cherer berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist 
zur Übermittlung des Beitrags erst ver-
pflichtet, wenn er vom Versicherer hier-
zu in Textform aufgefordert worden ist. 
 

8.2 Beitragsregulierung 
 
8.2.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflich-

tet, nach Erhalt einer Aufforderung des 
Versicherers, welche auch durch einen 
auf der Beitragsrechnung aufgedruckten 
Hinweis erfolgen kann, Mitteilung dar-
über zu machen, ob und welche Ände-
rung in dem versicherten Risiko gegen-
über den zum Zwecke der Beitragsbe-
messung gemachten Angaben eingetre-
ten ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines 
Monats nach Erhalt der Aufforderung zu 
machen. Auf Aufforderung des Versi-
cherers sind die Angaben durch die Ge-
schäftsbücher oder sonstige Belege 
nachzuweisen. Unrichtige Angaben zum 
Nachteil des Versicherers berechtigen 
diesen, eine Vertragsstrafe in dreifacher 
Höhe des festgestellten Beitragsunter-
schieds vom Versicherungsnehmer zu 
erheben, sofern letzterer nicht beweist, 
dass die unrichtigen Angaben ohne ein 
von ihm zu vertretendes Verschulden 
gemacht worden sind. 

 
8.2.2 Aufgrund der Änderungsanzeige oder 

sonstiger Feststellungen wird der Bei-
trag entsprechend dem Zeitpunkt der 
Veränderung richtig gestellt. Er darf je-
doch nicht geringer werden als der Min-
destbeitrag, der nach dem Tarif des Ver-
sicherers zur Zeit des Versicherungsab-
schlusses galt. Beim Fortfall eines Risi-
kos wird der etwaige Minderbeitrag vom 
Eingang der Anzeige ab berechnet. 

 
8.2.3 Unterlässt es der Versicherungsnehmer, 

die obige Anzeige rechtzeitig zu erstat-
ten, kann der Versicherer für die Zeit, für 
welche die Angaben zu machen waren, 
anstelle der Beitragsregulierung (Ziffer 
8.2.1) als nachzuzahlenden Beitrag einen 
Betrag in Höhe des für diese Zeit bereits 
gezahlten Beitrags verlangen. Werden 
die Angaben nachträglich, aber noch in-
nerhalb zweier Monate nach Empfang 

der Aufforderung zur Nachzahlung ge-
macht, ist der Versicherer verpflichtet, 
den etwa zuviel gezahlten Beitrag zu er-
statten. 

 
8.2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden 

auch auf Versicherungen mit Beitrags-
vorauszahlungen für mehrere Jahre An-
wendung. 

 
8.3 Beitragserstattung 
 
8.3.1 Endet das Versicherungsverhältnis vor 

Ablauf der Vertragszeit oder wird es 
nach Beginn der Versicherung rückwir-
kend aufgehoben, oder ist es von An-
fang an nichtig, gebührt dem Versiche-
rer Beitrag oder Geschäftsgebühr nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

 
8.3.2 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertra-

ges hat der Versicherer, soweit nicht et-
was anderes bestimmt ist, nur Anspruch 
auf den Teil des Beitrags, der der abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. 

 
 
9. Vertragsdauer, Kündigung 
 
9.1 Vertragsdauer 
 

Der Vertrag ist zunächst für die in dem 
Versicherungsschein festgesetzte Zeit 
abgeschlossen. Beträgt diese mindes-
tens ein Jahr, bewirkt die Unterlassung 
rechtswirksamer Kündigung eine Ver-
längerung des Vertrages jeweils um ein 
Jahr. Die Kündigung ist rechtswirksam, 
wenn sie spätestens drei Monate vor 
dem jeweiligen Ablauf des Vertrages in 
Textform erklärt wird. 

 
9.2 Kündigung 
 
9.2.1 Das Versicherungsverhältnis kann nach 

Eintritt eines Versicherungsfalles gekün-
digt werden, wenn eine Zahlung auf-
grund eines Versicherungsfalles geleis-
tet oder der Haftpflichtanspruch rechts-
hängig oder der Versicherungsnehmer 
mit einem von ihm geltend gemachten 
Versicherungsanspruch rechtskräftig ab-
gewiesen ist. Der Versicherer hat eine 
Kündigungsfrist von einem Monat ein-
zuhalten. Der Versicherungsnehmer 
kann mit sofortiger Wirkung oder zum 
Schluss der laufenden Versicherungspe-
riode kündigen. Die Kündigung muss 
dem Vertragspartner in Textform zuge-
hen. 

 
9.2.2 Das Recht zur Kündigung erlischt, wenn 

es nicht spätestens einen Monat, nach-
dem die Zahlung geleistet, der Rechts-
streit durch Klagerücknahme, Aner-



 
 
 
 

kenntnis oder Vergleich beigelegt oder 
das Urteil rechtskräftig geworden ist, 
ausgeübt wird. 

 
9.2.3 Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig 

erklärt, wenn sie dem Vertragspartner 
innerhalb der jeweils vorgeschriebenen 
Frist in Textform zugegangen ist. 

 
9.2.4 Wenn versicherte Risiken vollständig 

und dauerhaft in Wegfall kommen, er-
lischt die Versicherung bezüglich dieser 
Risiken. Kommt der Hauptberuf in Weg-
fall, gilt für die Beitragsbemessung von 
dem Zeitpunkt des Wegfalls an ein bis-
heriger Nebenberuf als Hauptberuf. 

 
 
10. Verjährung, Gerichtsstand, Nationa-

les Recht und Sprache 
 
10.1 Verjährung 

 
Die Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag verjähren in drei Jahren. Die Be-
rechnung der Verjährungsfrist richtet 
sich nach den Vorschriften des BGB. 
 

10.2 Gerichtsstand 
 
10.2.1 Klagen gegen den Versicherer 
 

Für Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen den Versicherer bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständi-
gen Niederlassung. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat. 

 
10.2.2 Klagen gegen den Versicherungs-

nehmer 
 
Ist der Versicherungsnehmer eine na-
türliche Person, müssen Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen ihn 
bei dem Gericht erhoben werden, das 
für seinen Wohnsitz oder, in Ermange-
lung eines solchen, den Ort seines ge-
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist 
der Versicherungsnehmer eine juristi-
sche Person, bestimmt sich das zustän-
dige Gericht nach dem Sitz oder der 
Niederlassung des Versicherungsneh-
mers. 
 

10.2.3 Klagen bei Verlegung des Wohn- 
oder Geschäftssitzes des Versiche-
rungsnehmers in einen Staat au-
ßerhalb der Europäischen Gemein-

schaft, Islands, Norwegens, 
Liechtensteins oder der Schweiz 
 
Verlegt der Versicherungsnehmer sei-
nen Wohn- oder Geschäftssitz in einen 
Staat außerhalb der Europäischen Ge-
meinschaft, Islands, Norwegens, Liech-
tensteins oder der Schweiz, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständi-
gen Niederlassung. 

 
10.3 Nationales Recht und Sprache 

 
Auf den Versicherungsvertrag findet das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. Die Vertragssprache ist 
Deutsch. 
 
 

11. Willenserklärungen, Vorvertragliche 
Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers, Anzeigepflichten 
des Versicherungsnehmers wäh-
rend der Vertragslaufzeit 

 
11.1 Willenserklärungen 

 
Alle für den Versicherer bestimmten An-
zeigen und Erklärungen sind in Text-
form abzugeben und sollen an die 
Hauptverwaltung des Versicherers oder 
an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. 

 
11.2 Vorvertragliche Anzeigepflichten 

des Versicherungsnehmers 
 
11.2.1 Vollständigkeit und Richtigkeit der 

Anzeigen über gefahrerhebliche 
Umstände 

 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur 
Abgabe seiner Vertragserklärung dem 
Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und 
die für den Entschluss des Versicherers 
erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. Der 
Versicherungsnehmer ist auch insoweit 
zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme der Versicherer in Textform Fra-
gen im Sinne des Satzes 1 stellt. Ge-
fahrerheblich sind Umstände, die ge-
eignet sind, auf den Entschluss des Ver-
sicherers Einfluss auszuüben, den Ver-
trag überhaupt oder mit dem vereinbar-
ten Inhalt abzuschließen. 
 
(2) Wird der Vertrag von einem Vertreter 
des Versicherungsnehmers geschlossen 
und kennt dieser den gefahrerheblichen 



 
 
 
 

Umstand, muss sich der Versicherungs-
nehmer so behandeln lassen, als habe 
er selbst davon Kenntnis gehabt oder 
dies arglistig verschwiegen. 

 
11.2.2 Rücktrittsrecht des Versicherers 

 
(1) Unvollständige und unrichtige Anga-
ben zu den gefahrerheblichen Umstän-
den berechtigen den Versicherer, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten. 
 
(2) Der Versicherer hat kein Rücktritts-
recht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er oder sein Vertreter 
die unrichtigen oder unvollständigen 
Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht hat. 
 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers we-
gen grob fahrlässiger Verletzung der An-
zeigepflicht besteht nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte. 
 
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein 
Versicherungsschutz. 
 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des 
Versicherungsfalls zurück, darf er den 
Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der unvollständig oder un-
richtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt hat. 
 
(4) Dem Versicherer steht der Teil des 
Beitrags zu, der der bis zum Zugang der 
Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht. 
 

11.2.3 Kündigungsrecht des Versicherers 
 
(1) Ist das Rücktrittsrecht des Versiche-
rers ausgeschlossen, weil die Verletzung 
einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, 
kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 
 
(2) Das Kündigungsrecht ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätte. 

 
11.2.4 Vertragsänderung und Kündigungs-

recht des Versicherungsnehmers 
 
(1) Kann der Versicherer nicht zurücktre-
ten oder kündigen, weil er den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, aber zu anderen Bedingun-
gen geschlossen hätte, werden die an-
deren Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Hat der Versicherungsnehmer 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 
 
(2) Erhöht sich durch die Vertragsanpas-
sung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers fristlos in Textform kündigen. 
 

11.2.5 Rechte und Pflichten des Versiche-
rers 
 
(1) Der Versicherer muss die ihm nach 
Ziffer 11.2.2 und Ziffer 11.2.3 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats in 
Textform geltend machen. Dabei hat er 
die Umstände anzugeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; er darf nachträg-
lich weitere Umstände zur Begründung 
seiner Erklärung abgeben, wenn für 
diese die Monatsfrist nicht verstrichen 
ist. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem er von der Verletzung der Anzei-
gepflicht, die das von ihm geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis er-
langt. 
 
(2) Dem Versicherer stehen die Rechte 
nach Ziffer 11.2.2 und Ziffer 11.2.3 nur 
zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen hat. 
 
(3) Der Versicherer kann sich auf die in 
den Ziffern 11.2.2 und 11.2.3 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
 

11.2.6 Anfechtung wegen arglistiger Täu-
schung 

 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag 
wegen arglistiger Täuschung anzufech-
ten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil 
des Beitrags zu, der der bis zum Zugang 



 
 
 
 

der Anfechtungserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 
 

11.3 Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers während der Ver-
tragslaufzeit 

 
11.3.1 Treten Umstände, die für die Übernah-

me des Versicherungsschutzes Bedeu-
tung haben, nach Unterzeichnung des 
Antrags und vor Zugang des Versiche-
rungsscheins beim Versicherungsneh-
mer ein oder ändern sich die bei An-
tragsstellung angegebenen Umstände, 
ist der Versicherungsnehmer gleichfalls 
verpflichtet, dies anzuzeigen. Unrichtige 
Angaben zu den Gefahrumständen oder 
das arglistige Verschweigen sonstiger 
Gefahrumstände können den Versiche-
rer berechtigen, den Versicherungs-
schutz zu versagen (§ 26 des Gesetzes 
über den Versicherungsvertrag, VVG). 

 
11.3.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflich-

tet, dem Versicherer auf Befragen un-
verzüglich alle nach Vertragsschluss ein-
tretenden, die übernommene Gefahr er-
höhenden Umstände mitzuteilen. Dies 
gilt sowohl für die vom Versicherungs-
nehmer als auch von Dritten mit Dul-
dung des Versicherungsnehmers verur-
sachten Gefahrerhöhungen. 

 
11.3.3 Zur Vermeidung von Nachteilen ist der 

Versicherungsnehmer verpflichtet, Än-
derungen seiner Anschrift unverzüglich 
mitzuteilen. Ansonsten gelten an die 
letzte, dem Versicherer bekannte An-
schrift per Einschreiben gesandte Mit-
teilungen als rechtsverbindlich. Entspre-
chendes gilt für eine Namensänderung. 

 
 
12. Sozien 
 
12.1 Als Sozien gelten Personen, die ihren 

Beruf nach außen hin gemeinschaftlich 
ausüben, ohne Rücksicht darauf, ob sie 
durch Gesellschaftsvertrag oder einen 
anderen Vertrag verbunden sind. 

 
 
 
 
12.2 Der Versicherungsfall auch nur eines 

Sozius gilt als Versicherungsfall aller So-
zien. Der Versicherer tritt für diese zu-
sammen mit einer einheitlichen Durch-
schnittsleistung ein. Dieser Durch-
schnittsversicherungsschutz besteht 
(nach Maßgabe der Ziffer 7.1.1) auch zu-
gunsten eines Sozius, der Nichtversiche-
rungsnehmer ist. 

 
12.3 Ein Ausschlussgrund nach Ziffer 4 oder 

ein Rechtsverlust nach Ziffer 3.3.5 sowie 

nach Ziffer 6.1, der in der Person eines 
Sozius vorliegt, geht zu Lasten aller So-
zien. Soweit sich ein Rechtsverlust nach 
Ziffer 6.1 an eine Unterlassung knüpft, 
wirkt das Tun eines Sozius zugunsten 
aller Sozien. 

 
12.4 Für die in Ziffer 12.2 erwähnte Durch-

schnittsleistung gilt Folgendes: 
 
(1) Die Leistung auf die Haftpflichtsum-
me ist in der Weise zu berechnen, dass 
zunächst bei jedem einzelnen Sozius 
festgestellt wird, wie viel er vom Versi-
cherer zu erhalten hätte, wenn er, ohne 
Sozius zu sein, allein einzutreten hätte 
(fiktive Leistung), und sodann die Sum-
me dieser fiktiven Leistung durch die 
Zahl aller, auch der Nichtversicherungs-
nehmer, geteilt wird; 
 
(2) bezüglich der Kosten sind die Be-
stimmungen in Ziffer 3.2.5 in sinnge-
mäßer Verbindung mit den vorstehen-
den Bestimmungen anzuwenden. 
 
 

13. Mitarbeiter 
 
13.1 Die Anstellung eines zuschlagspflichti-

gen Mitarbeiters, der nicht Sozius im 
Sinne der Ziffer 12.1 ist, gilt als Erweite-
rung des versicherten Risikos nach Ziffer 
8.2. 

 
13.2 Wird trotz Aufforderung die Anstellung 

eines Mitarbeiters nicht angezeigt, ver-
ringert sich dem Versicherungsnehmer 
gegenüber die Leistung des Versiche-
rers, wie wenn der Mitarbeiter Sozius im 
Sinne der Ziffer 12.1 wäre. 

 
13.3 In Ansehung solcher Verstöße, die vor 

Ablauf der Frist der Ziffer 8.2.1 oder 
nach Bezahlung des Mitarbeiterzu-
schlags erfolgt sind, deckt die Versiche-
rung im Rahmen des Versicherungsver-
trages auch Haftpflichtansprüche, die 
unmittelbar gegen die Mitarbeiter erho-
ben werden (Ziffer 7.1). 

 
 
 
 
14. Risikowegfall 

 
Wenn eine zur Berufsausübung des Ver-
sicherungsnehmers erforderliche amtli-
che Zulassung aufgehoben wird, gilt das 
versicherte Risiko im Sinne von Ziffer 
9.2.4 als weggefallen. 

 
 
15. Widerrufsrecht des Versicherungs-

nehmers 
 



 
 
 
 

Übt der Versicherungsnehmer das Wi-
derrufsrecht gemäß § 8 VVG aus, hat 
der Versicherer nur den auf die Zeit 
nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil des Beitrags zu erstatten. Im 
Übrigen gilt § 9 VVG. 

 


